
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! 
Ihr JH Team 

 
Jugendherberge Winterberg, Astenberg 1, 59955 Winterberg 

Tel.: 02981/2289, Fax.: 02981569, @:jh-winterberg@djh-wl.de 
Jugendherbergen in Westfalen-Lippe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hausordnung (Auszug) 
 
Mahlzeiten: 
 
Frühstück: 08:00 Uhr – 09:00 Uhr 
Mittagessen: 12:00 Uhr  
Abendessen: 18:00 Uhr  
 
Bitte räumen Sie das genutzt Geschirr und 
Besteck nach dem Essen sortiert auf den 
bereitgestellten Abräumwagen. 
 
Nachtruhe: 
 
Von 22:00 – 7:00  Uhr ist im gesamten Haus 
die Nachtruhe einzuhalten. 
Die Haustür ist in dieser Zeit ebenfalls 
geschlossen (zu halten).  
 
Check-Out: 
 
Am Abreisetag müssen die Zimmer bis  
9:00  Uhr besenrein verlassen werden. Die 
Bettwäsche werfen Sie bitte in die 
Wäscherückgabe (gegenüber dem  Büro)  und 
geben die Schlüssel an der Rezeption ab. 
 
Allgemeines: 
 
Der Verzehr von mitgebrachten Speisen  und 
Getränken ist nicht gestattet. 
 
Im Haus gilt absolutes Rauchverbot. 
Im gesamten Haus sind Rauchmelder 
installiert. Die hohen Kosten für eventuelle 
Fehlalarme sind vom Verursacher zu tragen. 
 
Tiere dürfen nicht mitgebracht werden! 
 
Besonders bei der Benutzung von 
elektronischen Medien ist Rücksicht auf 
andere Gäste zu nehmen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Allgemeine Infos 
 
Kiosk: 
 
Der Kiosk öffnet in der Regel nach den 
Mahlzeiten. Außerdem befinden sich im Keller 
ein Eis- und Getränkeautomat. Alkoholische 
Getränke werden ausschließlich an Personen 
über 18 Jahren an der Rezeption oder an der 
Küche verkauft. 
 
Freizeitangebot: 
 
Das Haus verfügt über 4 Tischtennisplatten 
und einen Kicker. An der Rezeption können 
weitere Sportgeräte und verschiedene 
Gesellschaftsspiele ausgeliehen werden. 
 
Über das lokale Freizeitangebot geben wir 
Ihnen gerne nähere Informationen. 
 
Medien: 
 
Auf Anfrage können DVD - Vorführungen auf 
einer Großbildleinwand mit Dolby Surround® – 
System eingerichtet werden.  
Ebenfalls können OHP und Beamer zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Hausrecht: 
 
Die Herbergsleitung übt das Hausrecht im 
Auftrage des Trägers der JH aus. Bei 
Verletzung der Hausordnung kann die 
Herbergsleitung o. ein Beauftragter ein 
Hausverbot aussprechen. Dem Gast ist der 
Grund für das Hausverbot mitzuteilen. 
 
Für sonstige Fragen, Wünsche, Anregungen 
und Kritik stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur 
Verfügung. 
 


